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Hausliche Gewalt

Geschlechtsspezifische Gewaltanwendungen und
darauf bezogene qualifizierte Interventionsprogramme

M Heinz Cornel

Der gesellschaftliche Blick auf hausliche Gewalt hat sich unzweifelhaft in den letzten Dekaden
radikal gewandelt. Einst von der Privatsphare geschiitzt und offentlich bagatellisiert, sind gewalt-
tatige Ubergriffe in der Familie zum Feld staatlicher Intervention geworden. Die Tater kénnen sich
immer seltener erfolgreich auf verbreitete Vorstellungen einer legitimen Ausiibung des Patriarchats
berufen, sondern werden als abweichend gekennzeichnet. Zahlreiche Interventionsprojekte be-
legen, dass eine strafrechtliche Sanktion alleine nicht ausreicht, dass sozialpadagogische Arbeit mit
Opfern und Tatern nétig ist, um Gewaltstrukturen nachhaltig zu durchbrechen. Heinz Cornel zeigt,
wo vor diesem Hintergrund die Starken der in Berlin entwickelten Fortbildung von Gruppenleiter-
Innen fir Taterprogramme liegen.

ieser Beitrag mochte {iber Anlass und
DGrﬁnde fiir eine qualifizierte Fortbildung

von TrainerInnen fiir erprobte Kurse ge-
gen héusliche Gewalt informieren und soll be-
griilnden, dass solche Angebote notwendig und
sinnvoll sind. Diese spezifische Argumentation
kann und will nicht den Beweis der Uberlegen-
heit gerade dieses Programms fithren, zumal gar
keine diesbeziiglichen empirischen Daten ange-
fiihrt werden und auf andere Programme und
ihre Effekte nicht eingegangen wird, sondern
nur plausible Argumente vorlegen, die fiir die
prasentierten Elemente des Fortbildungspro-
gramms sprechen. Ob sich dieses Programm
bewdhrt, muss eine regelmiflige Evaluation
wahrend und nach der Durchfithrung aus der
Perspektive der Praxis ergeben.

Kriminalpolitische Ausgangslage und
Begriindung

Die Plausibilitit eines solchen Téterprogramms
darf sich nicht nur darauf beziehen, dass sozial-
péadagogisch wichtige Lernschritte vermittelt wer-
den, sondern auch darauf, ob dieses Programm,
das sich an Straftater richtet und viele faktische
Beziige zum Sanktionensystem hat, kriminalpo-
litisch zu rechtfertigen ist, ob — wie bei anderen
Deliktsbereichen auch - den Anforderungen an
eine rationale Kriminalpolitik entsprochen wird.
Die Begriindung und Befiirwortung dieses Pro-
gramms fiir soziales Lernen, das Anlass fiir einen
Entwicklungsprozess sein soll mit dem Ergebnis
der Anderung des Verhaltens hinsichtlich der
héuslichen Gewalt, stellt somit ein Element in
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einer Debatte dar, die sich auch auf viele andere
Delinquenzbereiche beziehen kann und sollte.
Auch fiir andere Delikte und Begehungsformen
sind nichtrepressive, sozialarbeiterische Angebote
sinnvoll. Was welche Angebote zur Reduzierung
des Wiederholungsrisikos, als Element der Grenz-
ziehung, zur Verdeutlichung des Unrechts und
als Mafinahmen zum Schutz und zur Unterstit-
zung der (potentiellen) Opfer leisten konnen, ist
deliktspezifisch unter Beachtung der Rechtsstaat-
lichkeit und des Verhéltnismafigkeitsprinzips zu
erproben, zu erforschen und zu entscheiden.
Eine kriminalpolitische Besonderheit fiir sol-
che Interventionen im Bereich hduslicher Ge-
walt soll aber dennoch genannt werden.
Wihrend in vielen anderen Deliktbereichen das
Strafrecht, insbesondere beziiglich des Schutzes
des Eigentums, sehr energisch und meines Er-
achtens oft unverhaltnisméfig eingesetzt wurde,
hielt es sich gerade im Bereich hauslicher Gewalt
oft zurtick, bagatellisierte das Geschehen und de-
finierte es als privat, womit gleichzeitig gemeint
war, dass staatliche Strafen hier deshalb nichts
zu suchen haben.! Wihrend in anderen Delikts-
bereichen um andere, alternative Formen sozialer
Kontrolle, die weniger in Grundrechte eingrei-
fen, gerungen werden musste, ergab sich in die-
sem Bereich eine Diversion haufig aus alter Tradi-
tion, eine faktische Duldung mannlichen Ziichti-
gungsrechts in der Familie, wie es ja bis Ende des
19. Jahrhunderts rechtlich verbrieft war. Eine
Kombination ideologisch begriindeter Achtung
familidrer »Intimsphére«, aus der sich der Staat
heraushalten solle, Glauben an die Selbstregulati-
on von Konflikten und augenzwinkerndem Ak-
zeptieren typisch ménnlicher Machtausiibung

fiihrte zu einer faktischen Diversion um das
Strafrecht herum und damit zu einem mangeln-
den Rechtsschutz fiir die Opfer, die in rechts-
schutzfreien Rdumen Gewalt und Demiitigung
erleben mussten.

Dabei konnten sich diese Positionen gerade in
den letzten 15 Jahren auf Erkenntnisse tiber die
mangelnde oder zumindest oft {berschétzte
Reichweite strafrechtlicher Sanktionen und ihrer
Androhung berufen. Eine Erkenntnis, die zwar
grundsétzlich nicht dadurch falsch ist, dass man
sie selektiv anwendet, die jedoch die Klarstellung
erfordert, dass Diversion nicht dadurch beginnt,
dass der Unrechtsgehalt einer Tat bagatellisiert
wird und das Opfer allein gelassen wird.

Was wird unter »hauslicher Gewalt«
verstanden?

Es ist hier kein Platz fiir eine umfassende
Gewaltdefinition oder auch nur Referierung der
Diskurse zum Gewaltbegriff. Inzwischen ist allge-
mein bekannt, dass Gewaltbegriffe sehr kontext-
bezogen sind und dass der Hinweis beispielsweise
auf strukturelle Gewalt diesen einerseits sehr
erweitert und damit sensibel fiir soziale Verhilt-
nisse und insbesondere Ungleichheiten macht,
dass er beziiglich interpersonaler Konflikte aber
an Schirfe verliert. Kontextbezogenheit erfordert
deshalb einen Gewaltbegriff, der den Zweck der
Definition, Zielgruppen, berufliche Zusammen-
hinge usw. nennt. »Gewalt ist damit ein politi-
scher Begriff, ihre Bestimmung ist ein Werturteil.
Sie ist auch eine Zweckmifigkeitsentscheidung,
denn die grofle Unterschiedlichkeit der Gewalt-
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definition zwischen den verschiedenen Berufs-
gruppen wie z.B. Polizeibeamtlnnen, JuristIn-
nen, Arztlnnen, Psychologlnnen, Soziologinnen,
Sozial- und Politikwissenschaftlerlnnen beruht
auch darauf, dass jede Profession den Gewaltbe-
griff ausbildet, der ihr am zweckmafigsten und
handhabbarsten erscheint und mit dem sie
glaubt, ihre jeweilige gesellschaftliche Funktion
am Besten ausiiben zu kénnen.«?

Die Forderung nach Kontextbezogenheit hat
die Konsequenz, dass Gewaltdefinitionen nicht
austauschbar sind, dass der Gewaltbegriff des
Strafrechts, beispielsweise hinsichtlich der Noti-
gung oder der hduslichen Gewalt nicht unbe-
dingt fiir die Analyse gesellschaftlicher Zustande
und Entwicklungsprozesse taugt.

Entsprechend soll auch hier im folgenden mit
einem Gewaltbegriff gearbeitet werden, der nichts
weiter vermag, als verschiedene Handlungen bzw.
Verhaltensweisen voneinander abzugrenzen - ein
bescheideneres Unterfangen als es meist in den
groflen Gewaltdiskursen versucht wird, aber fiir
den hier angestrebten Zweck vollig ausreichend.

»Von Gewalt soll immer dann gesprochen
werden, wenn ein menschliches intentionales
Handeln durch Zwang eine Schidigungsabsicht
verfolgt und dabei Normen bricht«.3

Schweikert bezeichnet héusliche Gewalt
schlicht als mdnnliche Gewalt gegen Frauen im
sozialen Nahraum* und erfasst damit trotz der
Kiirze neben der fast hundertprozentigen Vertei-
lung hinsichtlich Tdtern und Opfern vor allem
das Machtgefille und den Aspekt, dass in einem
Bereich, der eigentlich als Schutzraum erlebt
wird, das Opfer in ganz besonderer Weise recht-
los ausgeliefert ist. Schweikert geht davon aus,
dass es sich bei der hauslichen Gewalt »nicht
immer um strafbare Handlungen handelt«.5

Etwas ausfiihrlicher definieren Zimmermann
u.a. die hdusliche Gewalt:

»Bei hduslicher Gewalt handelt es sich Gewalt-
straftaten, die fast ausschlieflich von Méannern
in engeren, bestehenden oder ehemaligen Be-
ziehungen zu Frauen ausgeiibt werden und
iiberwiegend im vermeintlichen Schutzraum der
»eigenen vier Winde, also »zu Hause« stattfin-
den. Ein Fall hiuslicher Gewalt wird angenom-
men, wenn:

e eine hédusliche Gemeinschaft ehelicher oder
nichtehelicher Art besteht, also Tater und Opfer
in einer gemeinsamen Wohnung leben, bzw.
Téter und Opfer bei bestehender Lebensgemein-
schaft tiber zwei Meldeanschriften verftigen;

¢ die hédusliche Gemeinschaft in Aufldsung ist;

e die hausliche Gemeinschaft bereits seit einiger
Zeit aufgelost worden ist (Beispiel: laufendes
Trennungsjahr bei Scheidungen mit getrennten
Wohnungen und gewisse Gemeinsamkeiten
oder Kontakte noch tiber die Scheidung hinaus
fortbestehen; bspw. Sorgerecht/Umgangsrecht
fiir Kinder, geschaftliche Abwicklungen);

e bereits geschiedene Eheleute vor rechts-
kriftigem Abschluss des Verfahrens noch
Kontakte unterhalten, ohne in gemeinsamer
Wohnung zu leben.«6
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In den letzten Jahren wurden Berichte iiber
hiusliche Gewalt nicht mehr so tabuisiert’” wie
frither — aber im Offentlichen Diskurs {iber Ge-
walt und den lautstark propagierten Thesen vom
Anstieg der Gewalttitigkeiten war dariiber wenig
zu horen. Obwohl schon im Bericht der Gewalt-
kommission von 1989 von Schwind und Bau-
mann breit dariiber berichtet wurde.$

Die Zahlen

Insgesamt betrdgt der Anteil mannlicher Tatver-
déchtiger bei allen polizeilich registrierten Delik-
ten in den letzten 10 Jahren konstant zwischen 75
und 80 %. Bei Delikten wie Mord und Totschlag,
gefdhrlicher und schwerer Korperverletzung, Raub
und Straftaten gegen die personliche Freiheit
schwankt diese Quote sogar um 90 %.

Betrachtet man die Opfergefdhrdung, so tiber-
wiegt dabei ebenfalls der Anteil der Manner,
jedoch weniger ausgepragt. So waren 1999 bei
Mord und Totschlag 65,4 % der Opfer minnlich,
bei Raub und réuberischer Erpressung 67,3%, bei
Koérperverletzungsdelikten 66,1%, bei Straftaten
gegen die personliche Freiheit 59,3 % und nur
bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung iiberwog der Anteil weiblicher Opfer mit
91,6 %.°

Das fiihrt zu einer deutlich hoheren Opferge-
fahrdung von Méannern, wenn man die Quoten
pro 100.000 Einwohner vergleicht:

Miénner Frauen
Vollendeter Mord
und Totschlag: 1,5 1,0
Vollendete Straftaten
gegen die sexuelle
Selbstbestimmung: 2,9 27,1
Vollendete Raubdelikte
und riuberische
Erpressung: 93,3 42,4
Vollendete Korper-
verletzungsdelikte: 669,3 330,3
Vollendete Straftaten
gegen die personliche
Freiheit: 210,7 137,0 10

Hausliche Gewalt wird als solche von den Sta-
tistiken nicht gesondert ausgewiesen. Jedoch
lassen sich durch die erhobenen Merkmale der
Néhe zwischen Tater und Opfer durch Verwandt-
schaft und Bekanntschaft gewisse Indizien inter-
pretieren. Seit den Untersuchungen des kiirzlich
verstorbenen Berliner forensischen Psychiaters
Wilfried Rasch ist bekannt, dass selbst bei den
Totungsdelikten etwa in jedem zweiten Fall das
Opfer dem Tater verwandt oder nahe bekannt
ist.11

Das bestdtigten auch die neueren polizeilichen
Kriminalstatistiken, selbstverstaindlich mit de-

liktspezifischen Ausprdgungen. So waren bei den
vollendeten Mord- und Totschlagsdelikten in
34,1 % Téter und Opfer miteinander verwandt!2
und in 29,7 % waren sie miteinander bekannt,
was eine Summe von immerhin 63,8 % ergibt.
Bei den vollendeten Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung waren immerhin 20,4 % ver-
wandt und 36,8 % bekannt, was eine Summe
von 57,2 % ergibt. Bei den vollendeten Korper-
verletzungsdelikten, die hier von besonderem
Interesse sind, waren 11,5 % miteinander ver-
wandt und 27,1 % bekannt, was zu einer Summe
von 38,6 % fiihrt. Ahnlich sind die Quoten bei
den vollendeten Delikten gegen die personliche
Freiheit, wo sie 11,3 %, 26,3 %, und als Summe
37,6 % betragen. Eine vollig andere Struktur hin-
gegen ergibt sich bei den vollendeten Raubdelik-
ten und rduberischen Erpressungen, wo nur in
0,8 % Tater und Opfer miteinander verwandt
und in 7,8 % miteinander bekannt waren.!3

Wihrend 20,5 % der minnlichen Opfer eines
vollendeten Mordes oder Totschlags Angehorige
des Tdters oder der Téterin waren, betrug diese
Quote bei weiblichen Opfern immerhin 52,3 %?4.
Noch deutlicher wird diese geschlechtsspezifi-
sche Differenz bei den Korperverletzungen.
Wihrend bei den 267.732 Fillen vollendeter
Korperverletzung, in denen Manner das Opfer
waren, nur 4,9 % Angehorige des Téters, der
Tater oder der Taterin waren, traf das bei den
weiblichen Opfern in 24,3 % der Fille zu (bezo-
gen auf 138.838 Fille).15 Hier zeigt sich also sehr
deutlich, dass die familidre Intimitit sich deut-
lich héufiger fiir Frauen als fiir Mdnner vom
Schutz zur Falle verkehrt.

Wenn auch die polizeiliche Kriminalstatistik
hdusliche Gewaltdelikte nicht gesondert aus-
weist, so gibt es doch aus den letzten Jahren eini-
ge Erhebungen, die auch das Dunkelfeld mit ein-
beziehen wollen. Sie ergeben meines Erachtens
noch kein sehr zuverldssiges Bild und sollen
deshalb hier nicht inhaltlich wiedergegeben
werden - sie sind bei Schweikers nachzulesen.!®

Priigeln »ganz normale Manner«?

Soweit es Streit dariiber gibt, ob »ganz normale
Minner« aufgrund eines bestehenden durch
Sozialisation vermittelten Madnnerbildes gewalt-
titig werden oder ob es dazu spezifischer Fehl-
entwicklungen im Sinne von Sozialisationsdefi-
ziten oder psychiatrischer Befunde bedarf, ist
einerseits anzumerken, dass es »ganz normale
Minner« gibt, die trotz der bestehenden gesell-
schaftlichen Verhéltnisse nicht priigeln und inso-
fern keine noch so radikale These uns der Aufga-
be einer differenzierenden Ursachenanalyse ent-
hebt. Andererseits geht es pragmatisch préaventiv
gewendet dabei nur um das Verhiltnis von
Bemiihungen hinsichtlich der primédren und
sekundéren Sozialisation und tertidrer Kriminal-
pravention in Bezug auf die Tdter. Denn unbe-
stritten ist ja, dass die Gewalttéter ihre »Hand-
lungen als Inszenierungen einer vermeintlichen
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»richtigen« oder gar »guten« Mannlichkeit auf-
fassen«,17 und dass deshalb die Orientierung an
diesem Mannerbild selbst zu thematisieren und
zu dndern ist. Beide Zugénge sind deshalb not-
wendig. Denn selbstverstdndlich kénnen (poten-
tielle) Opfer nicht darauf vertrostet werden, dass
die gesellschaftlichen Verhdltnisse nun mal so
seien und man geduldig auf die Ergebnisse kiinf-
tiger Sozialisationsprozesse zu warten habe, son-
dern es muss das gesellschaftliche Unwerturteil
deutlich gemacht und die Téter miissen an
ihrem Verhalten entschlossen gehindert werden.

Taterprogramme bzw. Trainingskurse
gegen hausliche Gewalt'8

Téterarbeit und erst recht die Qualifizierung zur
Téterarbeit (Perspektive aus der dritten Reihe)
kann neben dem konsequenten Schutz der (poten-
tiellen) Opfer, der Beweissicherung bei héuslicher
Gewalt und der Beratung und psychischen Unter-
stiitzung der Frauen nur ein Element in einem
vernetzten Interventionssystem sein, das zudem
noch langfristige Perspektiven in der Bildungs-
arbeit nicht aus dem Auge verlieren darf.1?

Als ein solches Element in einem komplexen
System beruhen solche Programme inzwischen
auf zahlreichen, auch internationalen Erfahrun-
gen und wurden von vielen internationalen Gre-
mien,? einschlagig engagierten deutschen Ver-
bédnden2! und AutorInnen gefordert.

So schliefit beispielsweise Joachim Kersten sei-
ne Studie tiber Madnnlichkeit, Kultur und Krimi-
nalitdt mit folgenden Zeilen: »Kriminalitdt ent-
steht nicht aufgrund der massenhaften Orientie-
rung jiingerer Minner an sozial schadlichen oder
gar »bosartigen« Entwiirfen von Maénnlichkeit,
sondern aus einer risikohaften, das mannliche,
weibliche oder kindliche Opfer erniedrigenden
Bewerkstelligung von Geschlecht als letzte Res-
source von Selbstwert. Erstrebenswert erscheint
die wissenschaftliche Entwicklung breiter ge-
streuter Programme im Bildungs-, Freizeit-, Aus-
bildungs- und Arbeitsbereich, aber auch im
Bereich gerichtlicher und auflergerichtlicher
Sanktionen.«22

Und schliellich schreibt Schweikert in ihrer
Dissertation iiber hdusliche Gewalt: »Nach der Er-
fahrung und erfolgreichen Erprobungen in ande-
ren Lindern kann die Absolvierung eines Lern-
und Trainingskurses fiir gewalttdtige Manner eine
geeignete strafrechtliche Interventionsmafinah-
me bei héuslicher Gewalt bedeuten. Durch diese
Mafinahme im Rahmen des Strafrechts findet
zum einen eine Sanktionierung und eine Un-
rechtsbewertung statt, zum anderen wird dem
Mann die Moglichkeit gegeben, sein Handeln zu
reflektieren, Verantwortung zu iibernehmen und
nicht gewalttdtige Verhaltensweisen zu iiben.«23
Ganz dhnlich argumentiert Monika Frommel in
folgenden Zeilen: »Soziale Trainingskurse sind
daher neben anderen Interventionen unverzicht-
bare Bestandteile einer verbesserten Strafver-
folgung. Thre Wirkung hingt davon ab, dass die
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Strafjustiz Entschlossenheit und Flexibilitdt zu-
gleich zeigt.«2*

Interventions- und Lernprogramme fiir Tdter-
gruppen lassen sich als zweckrational sinnvolle
Reaktionen auf strafbare Handlungen nur ent-
wickeln, wenn es gemeinsamen Bedarf fiir solche
Lernprozesse gibt, Ankntipfungspunkte, die man
trotz aller Ressourcenorientierung auch als De-
fizite charakterisieren kann. Genannt werden bei
Tatern héuslicher Gewalt immer wieder z.B.
mangelhafte soziale Kompetenz und insbesonde-
re kommunikative Fihigkeiten, geringes Selbst-
wertgefiihl, Frauenhass, eigene Gewalterfahrun-

»Im Jahr 2002 wird an der
Alice-Salomon-Fachhochschule
fiir Sozialarbeit und Sozial-
pddagogik Berlin erstmals
ein qualifiziertes Fortbildungs-
programm zur Ausbildung
als Gruppentrainerln fiir das
Tdterprogramm zur Arbeit
mit gewalttdtigen Mdnnern
angeboten werden«

gen und Defizite hinsichtlich der Affekt- und
Selbstkontrolle. Die Médnner streben in ihren Be-
ziehungen keine Gleichberechtigung an, son-
dern die eigene Dominanz, Macht und Kontrolle.
Gleichzeitig lehnen sie die Verantwortung fiir
das eigene (gewalttdtige) Verhalten hédufig ab,
nehmen sich selbst als Opfer wahr. Alkohol-
probleme sind zwar nicht ursdchlich, senken
aber héufig die Hemmschwelle fiir aggressives
Verhalten und erhéhen damit die Deliktwahr-
scheinlichkeit.

Entsprechend miissen die Lern- und Trai-
ningsprogramme an diesen Unvermogen, ver-
zerrten Wahrnehmungen und Gefiihlen an-
setzen und zur Ubernahme von Verantwortlich-
keit fiir das eigene Verhalten »zwingen«. Neben
den inhaltlichen Bezugspunkten sind metho-
disch Therapien, Trainingskurse oder Behand-
lungsprogramme zu nennen, was hier auch
nicht begrifflich insoweit prazisiert und weiter
ausgefithrt werden kann, als damit tatsdchlich
verschiedene Interventionsmethoden gemeint
sind (und nicht nur unterschiedliche wissen-
schaftliche Disziplinen und Schulen als Bezugs-
punkte). Die héufig verwendeten, nicht sehr
spezifischen und wohl gewollt stigmatisieren-
den Begriffe Taterarbeit oder Taterprogramme
nehmen Anleihen bei unterschiedlichen sozial-
padagogischen und therapeutischen Schulen,
sprechen vom »zielgerichteten Einiiben sensori-
scher, kognitiver und aktionaler Fertigkeiten
oder Kompetenzen« und einer Art sozialthera-
peutischem Konglomerat.25

Arbeitsweise des Taterprogramms

Als Leitziel des Téaterprogramms, das Ausgangs-
punkt fiir das an der Alice-Salomon-Fachhoch-
schule fiir Sozialarbeit und Sozialpddagogik Ber-
lin entwickelte Fortbildungsprogramm war und
ist, wird genannt, »Beziehungskonflikte und -
Krisen gewaltfrei zu bewaltigen« und die Frauen
und Kinder der Téter zu schiitzen. Die teilneh-
menden Ménner26

e legen sich schriftlich fest, kiinftig auf den Ein-
satz von korperlicher, sexueller und psychi-
scher Gewalt zu verzichten,

* ermoglichen den Kontakt zwischen ihrer Part-
nerin und den TrainerInnen und bejahen, dass
diese gegebenenfalls {iber erneute Gewalttatig-
keit informiert werden,

e lernen, in welchen Situationen sie zur Gewalt
gegriffen haben bzw. mit ihr drohten,

¢ schildern ihre Gewalthandlungen in einer akti-
ven Wortwahl ohne Verleugnungen, Bagatelli-
sierungen und Schuldverweise auf die Partnerin,

¢ sollen in die Lage versetzt werden, Stressfakto-
ren und fiir sie kritische Situationen zu erken-
nen und gewaltfrei zu verdndern oder sich
zuriickzuziehen,

e sollen ihre gewalt- und stressfordernden Ein-
stellungen und Bewertungen identifizieren
kénnen und zugunsten konstruktiver Alterna-
tiven modifizieren,

e lernen ihre Gefiihlswahrnehmungen besser zu
identifizieren und Klarer zu kommunizieren,

¢ sollen erkennen, welche Risikosituationen sie
auf dem Hintergrund ihrer personlichen Le-
bensgeschichte als bedrohlich, &ngstigend
usw. erleben und warum sie zur Gewalt gegrif-
fen haben bzw. damit drohten,

¢ lernen, Abwertungen und Krdnkungen ihnen
gegeniiber wahrzunehmen und gewaltfrei zu
konfrontieren,

* werden in die Lage versetzt, Konflikte in ihrer
Beziehung anzusprechen und unter Einbezie-
hung der Perspektive der Partnerin zu l9sen
und

* demonstrieren ihre erweiterten Fertigkeiten in
der Gruppe und zeigen damit handlungslei-
tende Einstellungen, in denen groflere Wert-
schitzung und Akzeptanz von Frauen deutlich
wird.

Der Zugang zu den Interventionsprojekten
erfolgt tiber Polizei, Staatsanwaltschaft, Ge-
richte, Rechtsanwilte, Strafvollzug, Bewéh-
rungshilfe und Beratungsstellen. Haufig ist
Hintergrund der Teilnahme eine Weisung
oder Auflage oder der vom Rechtsanwalt oder
der Rechtsanwiltin vermittelte Selbstmelder
verspricht sich von der Bereitschaft zur Teil-
nahme an dem Programm zumindest eine
Strafmilderung bzw. eine Aussetzung einer
Freiheitsstrafe zur Bewdhrung. Auch ein
gewisser Druck der Lebenspartnerin, die die
Fortsetzung der Beziehung an die Teilnahme
an einem solchen Titerprogramm kniipft,
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wird hédufig wahrgenommen. Natiirlich ist das
nicht die oftmals in der »reinen Lehre«
gewiinschte Primédrmotivation, die aus dem
Leidensdruck am eigenen Handeln entsteht.
Es stellt sich aber ohnehin zum einen die
Frage, wie hdufig eine solche Einsicht empi-
risch tatsdchlich zu Beginn vorhanden ist, wie
man diese ermitteln kann oder ob es sich
nicht eher um ein Konstrukt der TherapeutIn-
nen, BeraterInnen oder Trainerlnnen handelt
und zum zweiten, ob man denn bei all den
anderen gewalttitigen Midnnern statt dem
Vertrauen auf eine extrinsische Motivation
allein auf Repression und Wegschluss setzen
solle mit dem Risiko einer hoheren Wieder-
holungsgefahr.

Auf die Methode und den Inhalt des Pro-
gramms, das auf langjahrigen Erfahrungen der
Einrichtungen Beratungsstelle im Packhaus in
Kiel, Mannerbiiro Hannover e.V., Mannege —
Programm Konflikt-Krise-Gewalt e.V. in Berlin
und dem Miinchener Informationszentrum fiir
Minner e.V. beruht, kann hier nicht naher ein-
gegangen werden.

Die Interventionsprogramme stehen in den
Spannungsfeldern zwischen den Versuchen
des Verstehens der Aktionen einerseits, das
durch Moralisieren und Bewerten hdufig nur
schwer moglich ist, und andererseits der kla-
ren Zuschreibung von Verantwortlichkeit, um
durch die Intervention praventiven Schutz
potentieller Opfer leisten zu kénnen. Dem
entspricht ein Konzept von sozialer Kontrolle,
das einerseits mit Repression droht, Unrecht
als solches bezeichnet und Grenzen zieht und
andererseits durch soziale Arbeit bestrebt ist,
»dem Klienten zu helfen, sich in Zukunft
nicht mehr abweichend zu verhalten«.27

Fortbildung fiir Gruppenleiterinnen von
Taterprogrammen an der ASFH

Im Jahr 2002 wird an der Alice-Salomon-
Fachhochschule fiir Sozialarbeit und Sozial-
péadagogik Berlin erstmals ein qualifiziertes Fort-
bildungsprogramm zur Ausbildung als Gruppen-
trainerIn fiir das Taterprogramm zur Arbeit mit
gewalttatigen Mdnnern angeboten werden.28 Die
Qualifizierte Fortbildung richtet sich an So-
zialarbeiterInnen, Sozialpddagoglnnen, Psy-
chologlnnen sowie andere, die im Bereich
Gewalt-, Mdnner- und Jugendarbeit tatig sind
oder tdtig werden wollen und bereits eine
qualifizierte Ausbildung haben.

Nach der Auswahl der Teilnehmerlnnen
und einer Selbsterfahrungswoche zum Thema
Gewalt wird es 9 oder 10 Blocke mit zusam-
men 148 Stunden (einschliefilich Selbsterfah-
rungswoche 180 Stunden) geben, die durch
Hospitationen und eine Co-Gruppenleitung
ergdnzt werden, um eine praxisnahe Ausbil-
dung mit hoher Arbeits- und Selbstreflexion
zu gewdhrleisten. In der Ausbildung wird es
um Genderforschung, das Thema Gewalt, Ziele
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und Methodik der Gruppentrainingskurse,
Paarberatung,  Rechtsgrundlagen, Sprach-
psychologie und Methoden der Organisation
und Evaluation gehen. Die Ausbildung steht
im engen Zusammenhang zur Praxis der Tater-
programme und soll in der Auseinander-
setzung mit diesen auch helfen, diese Pro-
gramme selbst inhaltlich weiterzuentwickeln.
Dazu wird es auch nétig sein, sich selbst diffe-
renziert mit dem Thema Gewalt im personli-
chen Kontext auseinander zu setzen. Nach der
regelmdfigen Teilnahme und dem erfolgrei-
chen Abschluss einer schriftlichen Arbeit und
eines Colloquiums wird die ASFH ein Zertifikat
vergeben.

Prof. Dr. Heinz Cornel ist Professor fiir Jugendrecht,
Strafrecht und Kriminologie an der Alice-Salomon-
Fachhochschule fiir Sozialarbeit und Sozialpddagogik
Berlin und Mitherausgeber der Neuen Kriminalpolitik
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Durchgédngen ausgehen.

23

216.73.216168, am 22,08.2026, 13:07:18, ©
‘Inhalts Im for oder

Ertaubnis Ist



https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2002-1-20

	Kriminalpolitische Ausgangslage und Begründung
	Was wird unter »häuslicher Gewalt« verstanden?
	Die Zahlen
	Prügeln »ganz normale Männer«?
	Täterprogramme bzw. Trainingskurse gegen häusliche Gewalt
	Arbeitsweise des Täterprogramms
	Fortbildung für GruppenleiterInnen von Täterprogrammen an der ASFH
	Literatur
	Anmerkungen

